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Einleitung

Der Tarifvertrag enthält nach § 1 Abs. 1 TVG in seinem normativen Teil ver-

schiedene Normtypen. Danach können die Tarifvertragsparteien den Inhalt, den

Abschluss und die Beendigung von Arbeitsverhältnissen regeln sowie betriebliche

und betriebsverfassungsrechtliche Fragen ordnen. Die weitaus größten Schwierig-

keiten bereitet in diesem Zusammenhang die rechtliche Erfassung der „betriebli-

chen Fragen“. Dieser Regelungsgegenstand des Tarifvertrags – im Folgenden als

„betriebliche Tarifnormen“ bezeichnet – weist gegenüber den klassischen Normen

über Inhalt, Abschluss und Beendigung von Arbeitsverhältnissen eine charakteris-

tische Besonderheit auf: Nach § 3 Abs. 2 TVG gelten Rechtsnormen über betrieb-

liche wie auch diejenigen über betriebsverfassungsrechtliche Fragen für „alle

Betriebe, deren Arbeitgeber tarifgebunden ist“. Die zwingende und unmittelbare

Wirkung der Rechtsnormen des Tarifvertrags gilt nach § 4 Abs. 1 S. 2 TVG für

diesen Normtyp „entsprechend“.

Die entscheidende rechtliche Problematik ist damit bezeichnet: Entgegen dem

Grundsatz des § 3 Abs. 1 TVG, der die Tarifbindung auf die Mitglieder der Tarif-

vertragsparteien beschränkt, wählt das Gesetz für Rechtsnormen über „betriebliche

Fragen“ einen völlig andersartigen Anknüpfungspunkt. Solche Normen sollen für

den „Betrieb“ schon dann gelten, wenn nur der Arbeitgeber tarifgebunden ist, und

dies unabhängig davon, ob die in diesem „Betrieb“ beschäftigten Arbeitnehmer

nicht oder anders organisiert sind. Schon die dogmatische Einordnung dieser Gel-

tungsanordnung des Gesetzes ist umstritten und zweifelhaft. So steht der Deutung

dieser Vorschriften als Erweiterung der Tarifgebundenheit auf tarifliche Außensei-

ter ähnlich einer Allgemeinverbindlichkeit für den Betrieb die Vorstellung gegen-

über, das Gesetz stelle allein auf den Arbeitgeber als Regelungsadressaten ab, mit

der Folge einer nur mittelbaren, allein durch die Zugehörigkeit zum Betrieb ver-

mittelten Geltung dieser Tarifnormen für alle betriebsangehörigen Arbeitnehmer.

Diese Zweifelsfragen finden ihre Fortsetzung bei der Suche nach einer Definition

derjenigen Regelungsgegenstände, die „betriebliche Fragen“ darstellen und damit

eine mal unmittelbare, mal mittelbare Regelungsunterwerfung auch der Außensei-

ter im „Betrieb“ ermöglichen. Diese Schwierigkeiten bei der rechtlichen Erfassung

betrieblicher Tarifnormen auf einfach-gesetzlicher Ebene wachsen sich zu heftigen

Kontroversen aus, betrachtet man die Auseinandersetzungen über die verfassungs-

rechtliche Zulässigkeit betrieblicher Tarifnormen, insbesondere im Hinblick auf

die Stellung der nichtorganisierten Arbeitnehmer. Die negative Koalitionsfreiheit,

die Berufsfreiheit und auch das Erfordernis einer demokratischen Legitimation

dienen hier mal zur Begründung der Verfassungswidrigkeit von § 3 Abs. 2 TVG,



mal zur verfassungskonformen Auslegung des Begriffs oder der Rechtswirkungen

betrieblicher Tarifnormen und mal zur Forderung nach einer verstärkten richter-

lichen Rechtskontrolle. Weitgehende Einigkeit lässt sich nur insoweit feststellen,

als eine „restriktive“ Anwendung betrieblicher Tarifnormen geradezu beschworen

wird.

Nicht zu übersehen ist jedoch, dass diese verfassungsrechtliche Dimension be-

trieblicher Tarifnormen Rückwirkungen auf die Definition ihres Regelungsgegen-

stands und ihrer Rechtswirkungen hat. Der verfassungsrechtliche Standpunkt über-

lagert zwangsläufig das Verständnis der betrieblicher Tarifnormen und damit der

Rechtsstellung nicht- oder andersorganisierter Arbeitnehmer gegenüber den Tarif-

vertragsparteien. Einfach-gesetzlich verursacht diese verfassungsrechtliche Un-

sicherheit eine für Rechtsdogmatik und Rechtsanwendung folgenschwere Wechsel-

wirkung: So wie der Begriff der „betrieblichen Fragen“ in § 1 Abs. 1 TVG Auswir-

kungen auf die Rechtsfolgen dieser Tarifnormen hat, so wirkt die Rechtsfolgen-

anordnung des § 3 Abs. 2 und des § 4 Abs. 1 S. 2 TVG wiederum auf die

Begriffsbestimmung zurück. Ergebnis ist eine beinahe unüberschaubare Meinungs-

vielfalt im Hinblick auf die für das Tarifvertragsrecht grundlegende Frage, welche

Grenzen der Tarifmacht der Koalitionen in sachlicher, besonders aber in personel-

ler Hinsicht zu setzen sind.

Diese Grenzen gilt es im Folgenden zu untersuchen. Zu prüfen ist damit der

Umfang des Regelungsauftrags und der Regelungsbefugnis der Korporationen in

unserer Arbeitsrechtsordnung. Die Frage der rechtlichen Erfassung der betrieb-

lichen Tarifnormen ist somit Ausdruck und Teil des Basisproblems des kollektiven

Arbeitsrechts, das Verhältnis zwischen Individuum und Kollektiv bei der Fest-

legung der Arbeitsbedingungen zu bestimmen.
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A. Die betrieblichen Tarifnormen zwischen
rechtlicher Unbestimmtheit und praktischem

Bedeutungszuwachs

Die rechtliche Beurteilung und die praktische Handhabung betrieblicher Tarif-

normen weisen eine auffällige Diskrepanz auf: Während sowohl Begriff als auch

Anwendungsbereich betrieblicher Normen bis heute verbreitet als ungelöstes

Rechtsproblem beklagt werden, zeigt sich insbesondere in den letzten beiden Jahr-

zehnten eine wachsende Bereitschaft der Rechtspraxis, verstärkt von diesem

Normtyp des Tarifvertrags Gebrauch zu machen. Die dogmatische wie theoretische

Unsicherheit über den Inhalt betrieblicher Tarifnormen und ihre Wirkungsweise

wird immer bereitwilliger zugunsten praktischer Notwendigkeiten oder Opportuni-

täten zurückgestellt – freilich um den Preis wachsender Rechtsunsicherheit und

einer entsprechend zunehmenden Befassung der Arbeitsgerichte mit diesem

Rechtsinstitut.

I. Die betrieblichen Tarifnormen
als ungelöstes Rechtsproblem

Der Vorschrift des § 1 Abs. 1 TVG, die als möglichen Regelungsgegenstand des

Tarifvertrags auch solche Rechtsnormen vorsieht, die „betriebliche ( . . . ) Fragen“

„ordnen können“, stellten schon ihre Verfasser ein denkbar schlechtes Zeugnis aus.

Herschel etwa räumt im Rückblick auf die Gesetzesberatungen ein, über eine „Ver-

legenheitsbezeichnung“ sei man nicht hinausgekommen, die gewählte Formulie-

rung „betriebliche Fragen“ sei „wenig korrekt und aussageschwach“.1 Diese Ein-

schätzung entspricht der ganz herrschenden Auffassung kurz nach Erlass des Tarif-

vertragsgesetzes am 9. April 1949. „Der Ausdruck ,Rechtsnormen über betrieb-

liche Fragen‘ ist recht allgemein gehalten und wenig klar“2, urteilte Hueck in einer

ersten Stellungnahme 1949 über die gerade geschaffene gesetzliche Regelung und

legte damit den Grundstein für eine zumindest in diesem Punkt einhellige Beurtei-

lung betrieblicher Tarifnormen.3

1 So Herschel, ZfA 1973, 183 (187).
2 So Hueck, BB 1949, 530 (531); Hueck / Nipperdey, Tarifvertragsgesetz, 1. Aufl. 1950, § 1

Rn. 49.
3 S. etwa Hueck / Nipperdey, Lehrbuch des Arbeitsrechts, Bd. II / 1, § 15 IV, S. 291: „Eine

exakte Begriffsbestimmung . . . ist schwierig“; Buchner, Tarifvertragsgesetz und Koalitions-


